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Der Verleider in der bernischen Archiologie

Zur «Verordnung wider das Wegnehmen und Beschidigen alterthiimlicher

Fundsachen im Seeland» vom 7. Juni 1873

Hans Griitter

Archiologische Untersuchungen fordern, ausnahmslos
ausgehend von gesetzlichen Bestimmungen, in zunehmen-
dem Masse erheblichen administrativen Aufwand und da-
mit fachbereichfremden Einsatz. Kaum hatte die archiolo-
gische Forschung ihren Arbeitsbereich zu definieren und
kulturhistorische Hinterlassenschaften zu bergen und zu
interpretieren begonnen, musste sie auch schon juristische
Unterstiitzung beanspruchen, um ihre Bediirfnisse beziig-
lich Sicherstellung einmaligen Quellenmaterials zu legiti-
mieren. Es ist heute keineswegs anders geworden. Ohne
vorhandene gesetzliche Grundlagen sind archiologische
Unternehmungen nicht mehr zu bewerkstelligen, da allein
jene die finanzpolitischen Mechanismen auszul8sen ver-
mogen, welche Untersuchungs- und Auswertungsprozesse
gewihrleisten. Im folgenden soll die Verordnung von
1873 vorgelegt werden (Abb. 1).

Ausléser: Erste Juragewisserkorrektion

Mit der ersten Juragewidsserkorrektion (1868-1891) ge-
lang es, den Bielersee-Wasserspiegel um zwei Meter abzu-
senken (A.PETER 1922). Nicht nur wurde die Absenkung
des Grundwasserspiegels und damit die Trockenlegung
vormals versumpfter Flichen erreicht, auch bis anhin vom
Wasser bedeckte und vor Sammlern geschiitzte neolithi-
sche und bronzezeitliche Siedlungszonen gelangten in
trockene Uferbereiche (H.-G.Banp1 1979; H.-G. BaNDI
1983, 7; H.-M. voN KAENEL 1979, 20). Freigesetzte und
nun ohne Schwierigkeiten zugingliche Siedlungsflichen

animierten Sammler und «Antiquare» zu Pliinderungen

! Die offiziellen Verkiufe sind von Ed. von Jenner aufgefithrt im
«Rechnungsbuch tiber den Verkauf der auf Kosten der Entsumpfungs-
direktion ausgebeuteten Alterthiimer der Pfahlbauten». 2 Binde, Ber-
nisches Historisches Museum.

2 Um neue, bis anhin nie auf dem Markt erschienene und damit
bessere Preise erzielende Fundobjekte anbieten zu kdnnen, wurde zu
kithnen Kombinationen beziiglich Form und Material gefunden. Als
Beispiel diene die «Haar- oder Gewandnadel» von Hagneck aus der
Sammlung Pappé (unversffentlicht). Dieses Objekt ist zusammenge-
setzt aus einem maschinenpolierten Hirschgeweihstiick und einem
vermutlich bronzezeitlichen Nadelfragment.

und zum systematischen Aufsammeln von Hinterlassen-
schaften in solchem Masse, dass sich die bernische Regie-
rung genotigt sah, dem Entfernen kulturhistorischer Beleg-
stiicke mit einem Verbot entgegenzutreten.

Zu jener behordlichen Standortbestimmung mag Edm.
von Fellenberg mit seinem Bericht an die Entsumpfungsdi-
rektion (Edm. voN FELLENBERG 1874, 264) wesentlich bei-
getragen haben. Er bedauert darin das Aufsammeln kultur-
historischer Belegstiicke durch Dorfbewohner, nachdem
diese «auf die dort gefundenen Gegenstinde und ihren
Verkaufswerth gelenkt» wurden. Anschaulich schildert er
Pliinderungen in Liischerz: «Ohne irgend eine Ordnung
oder Plan wurde nun der Strandboden der Pfahlbaute von
Liischerz nach allen Richtungen durchwiihlt und ganze
Korbe von Artefacten von Knochen, Hirschhorn oder Stein
wanderten auf den Markt, meistens nach Neuenstadt, wo
sie dort, statt der iiblichen Fische, an Liebhaber und Hind-
ler verkauft wurden.»

Auf diese Weise - aber auch durch offiziell genehmigte
Verkiufe durch die Entsumpfungsdirektion! - gelangten
Fundstiicke nicht nur in den Besitz der Schweizer Museen,
sondern auch an Institute in den europidischen Metropolen,
sowie nach Nordamerika und sogar nach Neuseeland
(Th.IscHER 1928, 26). Dass auch spiter Siedlungsplitze un-
kontrolliert abgesucht wurden, beklagt der Direktor
des Bernischen Historischen Museums von 1907-1910
(J. WIEDMER-STERN 1905, 321).

Als die Ausbeute der Siedlungsstellen geringer wurde,
mussten Filschungen hergestellt werden, um die Nach-
frage von Sammlern zu befriedigen. Eine eindriickliche
Kollektion von Filscherstiicken 2 kann die Stiftung Berni-
sches Historisches Museum vorlegen, welche nach ihrer
Griindung im Jahre 1889 treuhidnderische Aufgaben fiir die
Sammlung bernischer Bodenfunde tibernahm.

Eine Verordnung

Mit dem Absenken des Wasserspiegels am Bielersee wur-
den durch Trockenlegung jedermann zugingliche Sied-
lungsplitze mit Hinterlassenschaften der frithesten Bauern-
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wider

M Wegnehmen und Defchdigen alterthimlicher Sum-
achew ime Seeland.

®cr Negicvungsrath des Kantond Bern,

im Dinblid auf § 1 de8 Gefesed iiber den Wnuterhalt und die Kovveftion der Gewdffer und die
Austvodnung von Modfern und andern Landeveien, fowie geftugt auf Art. 1 de8 Defrets ies
Gropen Nathes, betreffend die Strafbeftimmungen iber Widerhandlungen gegen Meglemente md
Befdbliifle de8 Regievungsrathes,

bei{dbliept:

1. Das %uﬂud)m oder Wegnehmen, fomwie das Befdhddigen oder  Fr. 3 bis Fr. 10 jugefichect, deren Seftfesung im cingelnen Fall diedy
Berftoren altecthumlicher Jundfachen im gansen Gebicte des Biclerfeed  die Entfumpfungsdiveftion ecfolgt.

und der andern Sffentlidyen Getdffer des Seelandes, fei e8 im Wafer Bern, den 7. Juni 1873.

ober im Trodenen, obne Vemwilligung des8 Regierungsrathes, ift bis

auf Weiteres gdnglidy unterfagt. Im Namen de8 Regicrungsrathes :
2. Wiberhandlungen gegen biefe Worfchrift und die BDegrinftigung Der Prafident,

folcher Widethandlungen, gefcheben fie duvd) Anfauf der Gegenfidnde, sz‘ba‘

oder auf andere Weife, twerden mit einer Bufie von Fr. 20 bis §r. 200,

ober mit Gefingnif bis ju bdrei Tagen beftraft. Der Rathsfdreiber,
3. Dem Berleiver, audh foenn derfelbe ein Landjdger ift, toird Dr. Trddyfel.

ter ublide Bugantheil und 1becdiep eine befondere Belohnung von

Abb. 1. «Verordnung wider das Wegnehmen und Beschadigen alterthiimlicher Fundsachen im Seeland» vom 7. Juni 187 3. Plakat zum Aushang in denSeeldmder
Gemeinden. Grosse 55,5 X 42,5 cm. Staatsarchiv Bern, Amtliche Drucke.
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Abb. 2. Der in der Regierungsratssitzung vom 7. Juni 187 3 bereinigte und verabschiedete Text der Verordnung in der Kanzleiniederschrift. Staatsarchiv Bern,

Dekretenbuch Nr. 61, 5, 135 (Ausschnitt).

bevélkerungen geschaffen, was der Regierung schliesslich
den substantiellen Verlust unwiederbringlicher kulturhi-
storischer Belegstiicke bewusst werden liess (Abb. 2). Die
Verordnung vom 7. Juni 187 3 versuchte, den entstandenen
Schaden in Grenzen zu halten, ohne dass die zukiinftige
Forschung von Edm. von Fellenberg und Ed. von Jenner
beeintrichtigt worden wire®. Trotzdem verblieb das ge-
borgene Fundmaterial bloss ungefihr zur Hilfte im Berner
Antiquarium, dem Vorginger der Stiftung Bernisches Hi-

*> Der von der Entsumpfungsdirektion vorgelegte Verordnungsent-
wurf fand offensichtlich nicht die einhellige Unterstiitzung des Ple-
nums, wie dem Regierungsratsprotokoll vom 7. Juni 1873 zu entneh-
men ist: «Seeland, Alterthiimer, Fundsachen. Dem von der Entsump-
fungsdirektion vorgelegten Entwurf einer Verordnung wider das
Wegnehmen und Beschidigen alterthiimlicher Fundsachen im See-
land wird mit kleinen Abinderungen zugestimmt und die Verord-
nung erlassen. Siehe Dekretenbuch.» Es wire interessant zu erfahren,
in welcher Weise der vorgelegte Entwurf im Ratsplenum abgeidndert
wurde. Staatsarchiv Bern, Manual des Regierungs-Rathes Nr. 245,
S.285.

storisches Museum (Th.ISCHER 1928, 25). Namhafte Teile
der Fundlese gelangten nach wie vor durch Verkauf an in-
und auslindische Museen und Privatsammler.

Im nachhinein betrachtet ist festzustellen, dass eine
Vielzahl von Bernerinnen und Bernern dieser Praxis kei-
neswegs Verstindnis entgegenbrachte. Es bleibt wohl un-
widersprochen, dass auch das bernische Geschichtsempfin-
den nach Ersatzwerten fiir eben in jener Zeit abqualifizierte
historische Fakten und Einzelleistungen suchte und diese in
den neuentdeckten, mit deutbaren Hinterlassenschaften
aus abgegangenen Siedlungsplitzen belegbaren Fakten fiir
weit zurtickliegende Entwicklungen beizubringen hoffte
(H.voN GREYERZ 1953, 226).

Der Verleider

Mit der Verordnung vom 7. Juni 1873 wurde unseres Wis-
sens erstmals fiir den Kanton Bern ein kulturhistorische
Hinterlassenschaften schiitzender Erlass ausformuliert und
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durch Anschlag der Offentlichkeit bekanntgemacht*. Dass
all die heute relevanten Fakten der wissenschaftlichen Do-
kumentation ungenannt bleiben, liegt in den Bediirfnissen
der sich damals erst allmihlich artikulierenden archiologi-
schen Forschung begriindet.

Immerhin stellt Artikel 1 neben dem «Aufsuchen oder
Wegnehmen» auch das «Beschidigen oder Zerstoren alter-
thiimlicher Fundsachen» unter Strafe. Ferner werden nicht
bloss Siedlungsschichten im Wasser, sondern auch «m
Trockenen» vor Zugriffen geschiitzt. Obwohl sich diese
Verordnung nur auf ufernahe Zonen in der Region Seeland
bezieht («im ganzen Gebiet des Bielersees und der andern
offentlichen Gewisser des Seelandes»), ist sie doch eine
Vorwegnahme der spiteren Gesetzgebung auf Bundes-
stufe, welche durch die Schaffung des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches mit Artikel 724 herrenlose Naturkdrper
oder Altertiimer dem Kanton zuweist, in dessen Gebiet sie
gefunden worden sind.

Heutigem Empfinden steht die in Artikel 3 genannte
Beteiligung am Bussenanteil von Uberfiihrten durch den
Anzeigenden, den Verleider®, entgegen. Dass dariiber hin-
aus noch eine Belohnung von drei bis zehn Franken in Aus-
sicht gestellt wird, musste den Anreiz zum Verzeigen erhé-
hen. Aber moglicherweise bedurfte es solcher Ermunterun-
gen, um den verbreiteten und eintriglichen Fundentzug
iberhaupt einigermassen unter Kontrolle zu bringen.

Der Verleider muss demnach nicht Hindernis, sondern

kann Forderer der archiologischen Forschung sein.

* Die im Zusammenhang mit der ersten Juragewisserkorrektion mit
gleichen Problemen der Fundsicherung konfrontierte Kantonsregie-
rung von Neuenburg erliess am 4. Januar 1878 Schutzbestimmungen.
Freundliche Mitteilung von M. Egloff, Kantonsarchiologe Neuen-
burg.

> Das Schweizerische Idiotikon, Worterbuch der schweizerdeutschen Spra-
che, Erster Band, Frauenfeld 1881, S. 907, fiihrt aus: «trans. ver-leiden,
anzeigen (ein Vergehen)». Der «Verleider», als Substantiv verwendet,
ist zu jener Zeit nicht bekannt, in der damaligen bernischen Amtsspra-
che offensichtlich gebriuchlich.

Literaturverzeichnis

Banpr, H.-G., Pfahlbaubilder und Pfahlbaumodelle des 19. Jahrhun-
derts. Archdologie der Schweiz, Jahrgang 2, Heft 1. Basel 1979,
28-32.

Banpr, H.-G., Das Pfahlbaubild des 19. Jahrhunderts. Swissair Ga-
zette, 2[1983. Ziirich 1983, 7-16.

FELLENBERG, Edm. voON, Bericht an die Tit. Direktion der Entsumpfun-
gen iiber die Ausbeutung der Pfahlbauten des Bielersees im Jahre
1873 und 1874. Mittheilungen der Berner Naturforschenden Gesell-
schaft. Bern 1874, 263-358.

GRreverz, H. voN, Nation und Geschichte im bernischen Denken. Bern
1953.

IscHER, Th., Die Pfahlbauten des Bielersees. Biel 1928.

KAENEL, H.-M. voN, Frithe Pfahlbauforschung am Bielersee. Archdolo-
gie der Schweiz, Jahrgang 2, Heft 1. Basel 1979, 20-27.

PeTER, A., Die Juragewdsserkorrektion. Bericht iiber die Vorgeschichte,
Durchfiihrung, Wirkung und Neuordnung 1921 der Korrektion der see-
ldndischen Gewiisser von Entreroches bis Luterbach. Bern 1922.

WIEDMER-STERN, J., Pfahlbaufunde statt Fischen und Gemdiise. Blitter
fiir bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, Band 1. Bern
1905, 321-322.

Hans Griitter

Archiologischer Dienst des Kantons Bern
Bernastrasse 7a

CH-3005 Bern



	Der Verleider in der bernischen Archäologie : zur "Verordnung wider das Wegnehmen und Beschädigen alterthümlicher Fundsachen im Seeland" vom 7. Juni 1873

